
Aktualisierte Gesetzestexte zum 30. Mai 2017 

Sozialgesetzbuch (SGB) Fünftes Buch (V) - Gesetzliche 
Krankenversicherung - (Artikel 1 des Gesetzes v. 20. Dezember 1988, 

BGBl. I S. 2477) 

§ 24i Mutterschaftsgeld 

- Auszug - 

(3) Das Mutterschaftsgeld wird für die letzten sechs Wochen vor dem 
mutmaßlichen Tag der Entbindung, den Entbindungstag und für die ersten acht 
Wochen, bei Mehrlings- und Frühgeburten sowie in Fällen, in denen vor Ablauf 
von acht Wochen nach der Entbindung bei dem Kind eine Behinderung im 
Sinne von § 2 Absatz 1 Satz 1 des Neunten Buches Sozialgesetzbuch ärztlich 
festgestellt und eine Verlängerung der Schutzfrist nach § 6 Absatz 1 Satz 1 des 
Mutterschutzgesetzes von der Mutter beantragt wird, für die ersten zwölf 
Wochen nach der Entbindung gezahlt. Wird bei Frühgeburten und sonstigen 
vorzeitigen Entbindungen der Zeitraum von sechs Wochen vor dem 
mutmaßlichen Tag der Entbindung verkürzt, so verlängert sich die Bezugsdauer 
um den Zeitraum, der vor der Entbindung nicht in Anspruch genommen werden 
konnte. Für die Zahlung des Mutterschaftsgeldes vor der Entbindung ist das 
Zeugnis eines Arztes oder einer Hebamme maßgebend, in dem der mutmaßliche 
Tag der Entbindung angegeben ist. Bei Geburten nach dem mutmaßlichen Tag 
der Entbindung verlängert sich die Bezugsdauer bis zum Tag der Entbindung 
entsprechend. 

Gesetz zum Schutze der erwerbstätigen Mutter (Mutterschutzgesetz - 
MuSchG) 

§ 6 Beschäftigungsverbote nach der Entbindung 

 - Auszug - 

(1) Mütter dürfen bis zum Ablauf von acht Wochen, bei Früh- und 
Mehrlingsgeburten oder in Fällen, in denen vor Ablauf von acht Wochen nach 
der Entbindung bei dem Kind eine Behinderung im Sinne von § 2 Absatz 1 Satz 
1 des Neunten Buches Sozialgesetzbuch ärztlich festgestellt und eine 
Verlängerung der Schutzfrist von der Mutter beantragt wird, bis zum Ablauf von 
zwölf Wochen nach der Entbindung nicht beschäftigt werden. Bei Frühgeburten 
und sonstigen vorzeitigen Entbindungen verlängern sich die Fristen nach Satz 1 
zusätzlich um den Zeitraum der Schutzfrist nach § 3 Abs. 2, der nicht in 
Anspruch genommen werden konnte. Beim Tod ihres Kindes kann die Mutter 
auf ihr ausdrückliches Verlangen ausnahmsweise schon vor Ablauf dieser 
Fristen, aber noch nicht in den ersten zwei Wochen nach der Entbindung, wieder 
beschäftigt werden, wenn nach ärztlichem Zeugnis nichts dagegen spricht. Sie 
kann ihre Erklärung jederzeit widerrufen. 



§ 9 Kündigungsverbot 

- Auszug - 

	

(1) Die Kündigung gegenüber einer Frau während der Schwangerschaft, bis zum 
Ablauf von vier Monaten nach einer Fehlgeburt nach der zwölften 
Schwangerschaftswoche und bis zum Ablauf von vier Monaten nach der 
Entbindung ist unzulässig, wenn dem Arbeitgeber zur Zeit der Kündigung die 
Schwangerschaft, die Fehlgeburt nach der zwölften Schwangerschaftswoche 
oder die Entbindung bekannt war oder innerhalb zweier Wochen nach Zugang 
der Kündigung mitgeteilt wird; das Überschreiten dieser Frist ist unschädlich, 
wenn es auf einem von der Frau nicht zu vertretenden Grund beruht und die 
Mitteilung unverzüglich nachgeholt wird. Die Vorschrift des Satzes 1 gilt für 
Frauen, die den in Heimarbeit Beschäftigten gleichgestellt sind, nur, wenn sich 
die Gleichstellung auch auf den Neunten Abschnitt - Kündigung - des 
Heimarbeitsgesetzes vom 14. März 1951 (BGBl. I S. 191) erstreckt. 

 

(3) Die für den Arbeitsschutz zuständige oberste Landesbehörde oder die von 
ihr bestimmte Stelle kann in besonderen Fällen, die nicht mit dem Zustand einer 
Frau während der Schwangerschaft oder ihrer Lage bis zum Ablauf von vier 
Monaten nach einer Fehlgeburt nach der zwölften Schwangerschaftswoche oder 
nach der Entbindung in Zusammenhang stehen, ausnahmsweise die Kündigung 
für zulässig erklären. Die Kündigung bedarf der schriftlichen Form und sie muss 
den zulässigen Kündigungsgrund angeben. 

 

(4) In Heimarbeit Beschäftigte und ihnen Gleichgestellte dürfen während der 
Schwangerschaft, bis zum Ablauf von vier Monaten nach einer Fehlgeburt nach 
der zwölften Schwangerschaftswoche und bis zum Ablauf von vier Monaten 
nach der Entbindung nicht gegen ihren Willen bei der Ausgabe von Heimarbeit 
ausgeschlossen werden; die Vorschriften der §§ 3, 4, 6 und 8 Abs. 5 bleiben 
unberührt. 

 

Verordnung zum Schutze der Mütter am Arbeitsplatz 
Anlage 1 (zu § 1 Abs. 1)  

Nicht erschöpfende Liste der chemischen Gefahrstoffe und biologischen 
Arbeitsstoffe, der physikalischen Schadfaktoren sowie der Verfahren und 

Arbeitsbedingungen nach § 1 Abs. 1 

- Auszug - 

 

A. Gefahr- und Arbeitsstoffe (Agenzien) und Schadfaktoren 

 

1. Chemische Gefahrstoffe 

Folgende chemische Gefahrstoffe, soweit bekannt ist, daß sie die Gesundheit der 
schwangeren Arbeitnehmerin und des ungeborenen Kindes gefährden und 
soweit sie noch nicht in Anlage 2 dieser Verordnung aufgenommen sind: 

 

Kommentiert [AR1]: Hinweis:	Hierbei	handelt	es	sich	um	eine	
Anpassung	an	die	EU-Richtlinie.	(keine	materielle	Änderung)		



a. Stoffe und Gemische, die die Kriterien für die Einstufung in eine oder 
mehrere der folgenden Gefahrenklassen und Gefahrenkategorien mit 
einem oder mehreren der folgenden Gefahrenhinweise nach der 
Verordnung (EG) Nr. 1272/2008 des Europäischen Parlaments und des 
Rates1 erfüllen, sofern sie noch nicht in Anlage 2 aufgenommen sind, 

aa) Keimzellmutagenität, Kategorie 1A, 1B oder 2 (H340, H341), 

bb) Karzinogenität, Kategorie 1A, 1B oder 2 (H350, H350i, H351), 

cc) Reproduktionstoxizität, Kategorie 1A, 1B oder 2 oder die zusätzliche 
Kategorie im Fall von Wirkungen auf oder über die Laktation (H360, 
H360D, H360FD, H360Fd, H360Df, H361, H361d, H361fd, H362), 

dd) spezifische Zielorgan-Toxizität nach einmaliger Exposition, Kategorie 1 
oder 2 (H370, H371), 

b.  die in Anhang I der Richtlinie 2004/37/EG des Europäischen 
Parlaments und des Rates2 aufgeführten chemischen Gefahrstoffe, 

c. Quecksilber und Quecksilberderivate, 

d. Mitosehemmstoffe, 

e. Kohlenmonoxid, 

f. gefährliche chemische Gefahrstoffe, die nachweislich in die Haut 
eindringen 

2. Biologische Arbeitsstoffe 

Biologische Arbeitsstoffe der Risikogruppen 2 bis 4 im Sinne des Artikels 2 
Absatz 2 Nummer 2, 3 und 4 der Richtlinie 2000/54/EG des Europäischen 
Parlaments und des Rates3, soweit bekannt ist, daß diese Arbeitsstoffe oder die 
durch sie bedingten therapeutischen Maßnahmen die Gesundheit der 
schwangeren Arbeitnehmerin und des ungeborenen Kindes gefährden und 
soweit sie noch nicht in Anlage 2 dieser Verordnung aufgenommen sind 

 

B. Verfahren 

Die in Anhang I der Richtlinie 2004/37/EG aufgeführten industriellen Verfahren 

 

_____________________________________________________________ 

1  Verordnung (EG) Nr. 1272/2008 des Europäischen Parlaments und des Rates vom 16. 
Dezember 2008 über die Einstufung, Kennzeichnung und Verpackung von Stoffen und 
Gemischen, zur Änderung und Aufhebung der Richtlinien 67/548/EWG und 1999/45/EG 
und zur Änderung der Verordnung (EG) Nr. 1907/2006 (ABl. L 353 vom 31.12.2008, 
S. 1). 

2  Richtlinie 2004/37/EG des Europäischen Parlaments und des Rates vom 29. April 2004 
über den Schutz der Arbeitnehmer gegen Gefährdung durch Karzinogene oder Mutagene 
bei der Arbeit (Sechste Einzelrichtlinie im Sinne von Artikel 16 Absatz 1 der Richtlinie 
89/391/EWG des Rates) (ABl. L 158 vom 30.4.2004, S. 50). 

3  Richtlinie 2000/54/EG des Europäischen Parlaments und des Rates vom 18. September 
2000 über den Schutz der Arbeitnehmer gegen Gefährdung durch biologische 
Arbeitsstoffe bei der Arbeit (Siebte Einzelrichtlinie im Sinne von Artikel 16 Absatz 1 der 
Richtlinie 89/391/EWG des Rates) (ABl. L 262 vom 17.10.2000, S. 21) 


